
 
Kleine Anfrage 
Gerald Kummer (SPD), Heike Hofmann (Weiterstadt) (SPD),  
Karina Fissmann (SPD) und Sabine Waschke (SPD) vom 15.05.2023 
Anwendung von Jugendstrafrecht – Teil I 
und  
Antwort  
Minister der Justiz 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Das Jugendstrafrecht spielt eine entscheidende Rolle bei der Rechtsprechung und der Resozialisierung von 
jugendlichen Straftätern. Es ist darauf ausgelegt, jungen Menschen, die gegen das Gesetz verstoßen haben, eine 
angemessene und erzieherische Reaktion auf ihr Fehlverhalten zu bieten, um sie auf einen positiven und ge- 
setzestreuen Lebensweg zurückzuführen. Die Anwendung des Jugendstrafrechts ist ein wichtiger Aspekt der 
Jugendhilfe und der Kriminalprävention. 

Die Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1.  Wie viele Fälle von Jugendstrafrecht wurden in den letzten fünf Jahren (bis zum aktuellen Stichtag) 

in Hessen verhandelt? 

Frage 2.  In welchen Deliktsbereichen wurden die meisten Jugendstrafverfahren geführt? 

Frage 3.  Wie viele Jugendliche wurden in den genannten Jahren verurteilt? Bitte nach Strafmaßnahmen z. B. 
Jugendstrafe, Jugendarrest, Weisungen, Erziehungsmaßregeln aufschlüsseln. 

Frage 4.  Wie viele Fälle von Straftaten, begangen durch Heranwachsende (18 bis 21 Jahre), wurden in den 
letzten fünf Jahren in Hessen erfasst? 

Frage 5.  In wie vielen dieser Fälle wurde das Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht angewandt? Bitte 
für die einzelnen Jahre aufschlüsseln. 

Die Fragen 1 bis 5 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
Die erfragten Daten ergeben sich aus der in der Anlage beigefügten Tabelle. Die Daten wurden 
aus der Strafverfolgungsstatistik für das Land Hessen entnommen. Eine weitergehende statistische 
Erfassung im Sinne der Fragestellung findet nicht statt. Eine händische Auswertung sämtlicher 
Vorgänge wäre innerhalb des zur Beantwortung der Kleinen Anfrage vorgegebenen Zeitrahmens 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand leistbar. 
 
 
Frage 6.  Welche Kriterien werden herangezogen, um den Reifezustand eines heranwachsenden Täters zur 

Tatzeit zu beurteilen? 

Der Bundesgesetzgeber bestimmt in § 105 Abs. 1 Nr. 1 JGG, dass die für Jugendliche geltenden 
Vorschriften auf die Verfehlung eines Heranwachsenden anzuwenden sind, wenn die Gesamt-
würdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen 
ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem 
Jugendlichen gleichstand. Die Anwendung jener jugendstrafverfahrensrechtlichen Vorgaben  
obliegt den Staatsanwaltschaften und Gerichten. 
 
 
Wiesbaden, 28. Juli 2023  

Prof. Dr. Roman Poseck 
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